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Eidgenössische Volksinitiative  «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)»

I
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 94a (neu) Nachhaltige und ressourceneffi-
ziente Wirtschaft
1 Bund, Kantone und Gemeinden streben eine 
nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft 
an. Sie fördern geschlossene Stoffkreisläufe und 
sorgen dafür, dass die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten das Potenzial natürlicher Ressourcen nicht 
beeinträchtigen und die Umwelt möglichst wenig 
gefährden und belasten.
2 Zur Verwirklichung der Grundsätze nach Absatz 
1 legt der Bund mittel- und langfristige Ziele fest. 
Er verfasst zu Beginn jeder Legislatur einen Be-

richt über den Stand der Zielerreichung. Falls die 
Ziele nicht erreicht werden, ergreifen Bund, Kan-
tone und Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständig-
keiten zusätzliche Massnahmen oder verstärken 
die bestehenden.
3 Der Bund kann zur Förderung einer nachhaltigen 
und ressourceneffizienten Wirtschaft namentlich: 
a. Forschung, Innovation und Vermarktung von 
Gütern und Dienstleistungen sowie Synergien 
zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten fördern;
b. Vorschriften für Produktionsprozesse, Produkte 
und Abfälle sowie für das öffentliche Beschaf-
fungswesen erlassen;
c. Steuer- und Budgetmassnahmen ergreifen; 

insbesondere kann er positive steuerliche Anreize 
schaffen und eine zweckgebundene oder haus-
haltsneutrale Lenkungssteuer auf den Verbrauch 
natürlicher Ressourcen erheben.
II
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfas-
sung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 8 (neu)
8. Übergangsbestimmung zu Art. 94a (Nach-
haltige und ressourceneffiziente Wirtschaft)
Bis ins Jahr 2050 wird der „ökologische Fussab-
druck“ der Schweiz so reduziert, dass er auf die 
Weltbevölkerung hochgerechnet eine Erde nicht 
überschreitet.

Im Bundesblatt veröffentlicht am 08. März 2011. Die unterzeichneten stimmberechtigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, 
gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, 
Art. 68ff, folgendes Begehren:

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtige unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung 
besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 
beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurücksenden an: Grüne Partei Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern. Weitere Unterschriften-
liste und Informationen unter: www.gruenewirtschaft.ch 

Durch die zuständige Behörde auszufüllen:

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen.

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimm-
berechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 
Bernhardsgrütter Urs, Präsident Grüne Kanton St. Gallen, Meiengarten 7, 8645 Jona; Ferrari Yves, Präsident Grüne Kanton Waadt, route Aloys-Fau-
quez 27, 1018 Lausanne; Girod Bastien, Nationalrat, Wuhrstr. 20, 8003 Zürich; Hodgers Antonio, Nationalrat, rue Dancet 1bis, 1205 Genève; Hubacher 
Katharina, Präsidentin Grüne Kanton Luzern, Wesemlinring 12, 6006 Luzern; Jans Beat, Nationalrat, Florastrasse 33, 4057 Basel; Leuenberger Ueli, 
Präsident Grüne Schweiz, rue des Sources 4,1204 Genève; Maurer Philipp, Präsident Grüne Kanton Zürich, Neugutstr. 9, 8304 Wallisellen; Neukom 
Martin, Präsident Junge Grüne, Kernstrasse 4, 8406 Winterthur; Savoia Sergio, Präsident Grüne Kanton Tessin, Mezzavilla 17, 6503 Bellinzona; Schrei-
ber Patricia, Grossrätin Kanton Aargau, Steinacher 14, 4317 Wegenstetten; Stöcklin Jürg, Präsident Grüne Kanton Basel-Stadt, Wanderstrasse 11, 
4054 Basel; Teuscher Franziska, Vize-Präsidentin Grüne Schweiz, Neubrückstr. 114, 3012 Bern; Thorens Goumaz Adèle, Nationalrätin, route du Jorat 
42d, 1000 Lausanne 27; Trede Aline, Vize-Präsidentin Grüne Schweiz, Tscharnerstr. 15, 3007 Bern; von Graffenried Alec, Nationalrat, Nelkenweg 13, 
3006 Bern; Wackernagel Matthias Christoph, Präsident Global Footprint Network, 1050 Warfield Ave, 94610 Oakland CA, USA, politischer Wohnsitz: 
Basel-Stadt; Weber-Gobet Marie-Thérèse, Nationalrätin, Venusweg 19, 3185 Schmitten

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt 
hiermit, dass obenstehende __________ (Anzahl) 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volks-
initiative in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind und ihre politischen Recht in 
der erwähnten Gemeinde ausüben. 

Ort:			   Datum:

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson 
(eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigen-
schaft) :

Amtsstempel:


